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Zweite Satzung zur Änderung der Fachstudien- und Prüfungsord-
nung für den Masterstudiengang Sozialökonomik der Rechts- und 
Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Friedrich-Alexander-

Universität Erlangen-Nürnberg (FAU) – FPOSozialökonomik – 
Vom 13. Februar 2026 

 
Aufgrund von Art. 9 Satz 1 i. V. m. Art. 80 Abs. 1 Satz 1 und Art. 84 Abs. 2 Satz 1 
Bayerisches Hochschulinnovationsgesetz vom 5. August 2022 in der geltenden Fas-
sung erlässt die FAU folgende Änderungssatzung: 
 
 

§ 1 
Die Fachstudien- und Prüfungsordnung für den Masterstudiengang Sozialökonomik 
der Rechts- und Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der FAU vom 7. August 2024, 
geändert durch Satzung vom 22. November 2024, wird wie folgt geändert: 
 
 
1. § 4 wird wie folgt geändert: 

 
a) Vor dem bisherigen Abs. 1 wird folgender neuer Abs. 1 eingefügt; die bisheri-

gen Abs. 1 und 2 werden zu Abs. 2 und 3: 
 
„(1) Das Masterstudium Sozialökonomik kann in Vollzeit oder in Teilzeit absol-
viert werden.“ 

 
b) Abs. 2 (neu) wird wie folgt geändert: 

 
aa) In Satz 1 werden nach den Worten „besteht aus dem“ die Worte „interdis-

ziplinären Einführungsmodul, dem“ eingefügt. 
 

bb) In Satz 7 werden nach den Worten „der Anlage und den §§ 17 bis 24 
MPOWISO“ die Worte „sowie den einschlägigen Modulbeschreibungen“ 
angefügt. 

 
c) Abs. 3 (neu) wird wie folgt geändert: 

 
aa) In Satz 1 erhält die Aufzählung in den lit. a) bis d) folgende neue Fassung: 

 
„a) Bildung und Arbeitsmarkt  
b) Data Science und Digitalisierung 
c) Nachhaltigkeit 
d) Personal und Organisation“ 

 
bb) In Satz 5 werden nach den Worten „Schwerpunkts Data Science“ die 

Worte „und Digitalisierung“ eingefügt. 
 
 
2. § 5 wird wie folgt geändert: 
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a) In Abs. 2 Satz 6 werden die Worte „dem Modulhandbuch“ durch die Worte „der 

jeweiligen Modulbeschreibung“ ersetzt. 
 

b) In Abs. 3 wird nach Satz 1 folgender neuer Satz „2“ eingefügt; die bisherigen 
Sätze 2 bis 6 werden zu Sätzen 3 bis 7: 

 
„2Es ist entweder ein Modul aus dem Bereich „Spezielle BWL“ oder ein Modul 
aus dem Bereich Spezielle VWL“ zu wählen.“ 

 
c) Abs. 4 wird wie folgt geändert: 

 
aa) In Satz 1 werden die Worte „dem Modulhandbuch“ durch die Worte „der 

jeweiligen Modulbeschreibung“ ersetzt. 
 

bb) In Satz 2 werden nach den Worten und dem Zeichen „Kombination aus 
diesen;“ die Worte „es gilt“ eingefügt und nach dem Verweis „§ 6 Abs. 3 
Satz 2 MPOWISO“ die Worte „bleibt unberührt“ gestrichen. 

 
 
3. § 6 Abs. 3 wird wie folgt geändert: 

 
a) In Satz 1 werden die Worte „dem Modulhandbuch“ durch die Worte „der jewei-

ligen Modulbeschreibung“ ersetzt. 
 

b) In Satz 2 werden nach den Worten und dem Zeichen „Kombination aus diesen;“ 
die Worte „es gilt“ eingefügt und nach dem Verweis „§ 6 Abs. 3 Satz 2 MPO-
WISO“ die Worte „bleibt unberührt“ gestrichen. 

 
 
4. In § 7 wird nach Abs. 3 folgender neuer Abs. 4 angefügt: 

 
„(4) 1Die zweite Änderungssatzung tritt am 1. Oktober 2026 in Kraft. 2Sie gilt für 
alle Studierenden, die das Studium ab dem Wintersemester 2026/2027 aufneh-
men werden. 3Das Angebot der Module nach der FPOSozialökonomik in der Fas-
sung vom 22. November 2024 wird sukzessive abgebaut; spätestens im Sommer-
semester 2029 werden letztmals entsprechende Prüfungen angeboten. 4Studie-
rende, die die Module nicht in der im Studienverlaufsplan in der Fassung vom 22. 
November 2024 dargestellten Reihenfolge absolvieren und/oder Wiederholungs-
prüfungen nicht unmittelbar fortlaufend ablegen, haben keinen Anspruch darauf, 
dass das entsprechende Modulangebot verlängert wird.“ 
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5. Die bisher einzige Anlage wird zu Anlage 1 und erhält folgende neue Fassung: 
„ 

Anlage 1: Studienverlaufsplan Master Sozialökonomik Vollzeit 
 

Modulbezeichnung Lehrveranstaltung 
SWS Gesamt 

ECTS- 
Punkte 

Workload-Verteilung in  
ECTS-Punkten Art und Umfang der Prüfung 

Faktor 
Ab-

schluss-
note V Ü P S VP 1.  

Sem. 
2. 

Sem. 
3. 

Sem. 
4. 

Sem. 

Interdisziplinäres  
Einführungsmodul       

SCoPE – Ringvorlesung Sozi-
alökonomik 

SCoPE – Ringvorlesung  
Sozialökonomik 2     5 5    

Performance Assessment (0%), 
Klausur (0%), 

Mündliche Prüfung (0%) oder 
Referat/Präsentation (0%) 1 

0 

Sozialökonomischer  
Pflichtbereich   60    

Sozialwissenschaftliche 
Grundlagen   15   

Media Psychology & Effects Media Psychologie & 
Effects 2     5 5    Klausur (90 Minuten) 1 

Personalpsychologie 

Personalpsychologie 2     

5 5    Klausur (90 Minuten, 100%) und  
Versuchspersonenstunde (0%) 1 

Übung zur Personalpsy-
chologie  1    

Versuchspersonenstunde 
zur Personalpsychologie1     0,52 

Soziologische Forschungs-
probleme und Forschungs- 
designs 

Soziologie – Forschungs-
probleme und For-
schungsdesigns 

   3  5 5    
Klausur (60 Minuten) (100%) 

und  
Performance Assessment (0%) 

1 
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Methodische  
Grundlagen     

Ökonometrie 
Ökonometrie 2     

5 5    Klausur (90 Minuten) 1 
Ökonometrie  2    

Vertiefung Methoden, vgl. § 5 
Abs. 2 Vgl. § 5 Abs. 5 5   5  Vgl. § 5 Abs. 4 1 

Angewandte Methoden, vgl. § 
5 Abs. 2  Vgl. § 5 Abs. 5 5  5   Vgl. § 5 Abs. 4 1 

Wirtschaftswissenschaft- 
liche Grundlagen  10  

Mikroökonomie und 
Spieltheorie 

Mikroökonomie und 
Spieltheorie 2     

5 5    
Klausur (60 Minuten, 80%) 

und  
Präsentation (20%) 

1 
Mikroökonomie und 
Spieltheorie  2    

Spezielle VWL oder 
Spezielle BWL Vgl. § 5 Abs. 5  5    5  5   Vgl. § 5 Abs. 3 1 

Sozialökonomisches 
Projektseminar      15       

Sozialökonomisches  
Projektseminar 

Projektseminar I    4  
15  10 5  Projektarbeit/-bericht (75%) und  

Präsentation (25%) 1 
Projektseminar II    3  

Sozialökonomischer 
Vertiefungsbereich 
(4 Module sind zu wählen) 3 

     20       

Ungleichheit in modernen Ge-
sellschaften 

Ungleichheit in modernen 
Gesellschaften    2  5  5   Klausur (60 Minuten) 1 
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Seminar zur Organisationspsy-
chologie 

Seminar zur Organisati-
onspsychologie    2  5   5  Hausarbeit und  

Präsentation  1 

Kommunikation in der digitalen 
Arbeitswelt 

Kommunikation der digi-
talen Arbeitswelt    2  5  5   

Hausarbeit und  
Präsentation  

 
1 

Ökonomie der Sozialpolitik Ökonomie der  
Sozialpolitik    3  5   5  Hausarbeit und  

Präsentation 1 

Freier Vertiefungsbereich  
(2 Module sind zu wählen) 4      10       

Modul 1 4      5   5  4 1 

Modul 2 4      5   5  4 1 

Masterarbeit             

Masterarbeit 
Seminar zur Masterarbeit    2  

30    30 Masterarbeit (100%) und  
Präsentation (0%) 1 

Masterarbeit    0  

Summe SWS und ECTS-Punkte: 6 5 0 23 0,52 
120 30 30 30 30   34,5 

 
1 Art und Umfang der Prüfung sind abhängig vom konkreten didaktischen Charakter des Moduls im jeweiligen Semester; Näheres regelt die Modulbeschreibung. 
2  Bei der Versuchspersonenstunde (VP) und der Übung (Ü) besteht Anwesenheitspflicht. Die Teilnahme an der VP und der Ü ist Voraussetzung zum Bestehen des Moduls. 

Näheres regelt das Modulhandbuch. 
3  Der Katalog kann erweitert werden. Näheres regelt das Modulhandbuch. 
4  Wählbar sind alle von den jeweiligen Modulverantwortlichen des Fachbereichs für diesen Studiengang freigegebenen Module. Die spezifischen Qualifikationsziele und Prüfungs-

gegenstände sowie Art und Umfang der Lehrveranstaltungen sowie der Prüfung sind abhängig vom konkreten didaktischen Charakter des jeweils gewählten Moduls und der 
jeweils einschlägigen (Fach-)Prüfungsordnung bzw. dem Modulhandbuch zu entnehmen.  

„ 
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6. Nach Anlage 1 (neu) wird folgende neue Anlage 2 angefügt: 
„ 

Anlage 2: Studienverlaufsplan Master Sozialökonomik in Teilzeit 
 

Modulbezeichnung Lehrveranstaltung 
SWS Gesamt 

ECTS- 
Punkte 

Workload-Verteilung pro Semester  
in ECTS-Punkten Art und Umfang  

der Prüfung 

Faktor  
Ab-

schluss-
note V Ü P S VP 1. 2.  3. 4. 5. 6. 7. 8. 

Interdisziplinäres Einführungsmodul       5           

SCoPE – Ringvorlesung 
Sozialökonomik 

SCoPE – Ringvorlesung  
Sozialökonomik 2     5 5        

Performance  
Assessment (0%), 

Klausur (0%), 
Mündliche Prüfung (0%) 

oder 
Referat/Präsentation 

(0%) 1 

0 

Sozialökonomischer Pflichtbereich       60           

Sozialwissenschaftliche Grundlagen       15           

Media Psychology & Effects Media Psychology & 
Effects 2     5   5      Klausur (90 Min, 100%) 1 

Personalpsychologie 

Personalpsychologie 2     

5   5      Klausur (90 Min., 100%) 1 Übung zur Personalpsy-
chologie  1    

Versuchspersonenstunde 
zur Personalpsychologie1     0,5 

2 

Soziologische Forschungsprobleme 
und Forschungsdesigns 

Soziologische Forschungs-
probleme und Forschungs-
designs 

   3  5 5        

Klausur (60 Min., 100%) 
und  

Performance  
Assessment (0%) 

1 
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Methodische Grundlagen       15           

Ökonometrie 
Ökonometrie  2     

5 5        Klausur (90 Min.) 1 
Ökonometrie  2    

Vertiefung Methoden, vgl. § 5 Abs. 2 vgl. § 5 Abs.5  5     5    vgl. § 5 Abs.4 1 

Angewandte Methoden, vgl. § 5 Abs. 2 vgl. § 5 Abs.5  5    5     vgl. § 5 Abs.4 1 

Wirtschaftswissenschaftliche 
Grundlagen       10           

Mikroökonomie und Spieltheorie 

Mikroökonomie und 
Spieltheorie 2     

5   5      
Klausur (60 Min., 80%) 

und  
Präsentation (20%) 

1 
Mikroökonomie und 
Spieltheorie  2    

Spezielle VWL oder 
Spezielle BWL, vgl. § 5 Abs. 3 vgl. § 5 Abs. 3  5  5       vgl. § 5 Abs. 4 1 

Sozialökonomisches 
Projektseminar       15           

Sozialökonomisches Projektseminar 
Projektseminar I    4  

15 
   10     Projektarbeit/-bericht und 

Präsentation  
(75% + 25%) 

1 
Projektseminar II    3      5    

Sozialökonomisches Vertiefungsbe-
reich (4 Module sind zu wählen) 3       20           

Ungleichheit in modernen Gesellschaf-
ten 

Ungleichheit in modernen 
Gesellschaften    2  5  5       Klausur (60 Min.) 1 

Seminar zur Organisationspsychologie Seminar zur Organisations-
psychologie    2  5      5   

Hausarbeit und  
Präsentation  

 
1 
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Kommunikation in der digitalen  
Arbeitswelt 

Kommunikation in der digi-
talen Arbeitswelt    2  5     5    

Hausarbeit und  
Präsentation  

 
1 

Ökonomie der Sozialpolitik Ökonomie der Sozialpolitik    3  5      5   
Hausarbeit und  

Präsentation  
 

1 

Freier Vertiefungsbereich gemäß 
§ 6 Abs. 2 (2 Module sind zu wählen) 
4 

      10           

Modul I 4      5  5       4 1 

Modul II 4      5      5   4 1 

Masterarbeit       30           

Masterarbeit 
Seminar zur Masterarbeit    2  

30       15 15 
Masterarbeit und  

Präsentation  
(100%+0%) 

1 
Masterarbeit    0  

Summe SWS und ECTS-Punkte 6 5 0 23 0,5 
2 120 15 15 15 15 15 15 15 15   

34,5 
 
1 Art und Umfang der Prüfung sind abhängig vom konkreten didaktischen Charakter des Moduls im jeweiligen Semester; Näheres regelt die Modulbeschreibung. 
2  Bei der Versuchspersonenstunde (VP) und der Übung (Ü) besteht Anwesenheitspflicht. Die Teilnahme an der VP und der Ü ist Voraussetzung zum Bestehen des Moduls. Näheres regelt das 

Modulhandbuch. 
3  Der Katalog kann erweitert werden. Näheres regelt das Modulhandbuch. 
4  Wählbar sind alle von den jeweiligen Modulverantwortlichen des Fachbereichs für diesen Studiengang freigegebenen Module. Die spezifischen Qualifikationsziele und Prüfungsgegenstände 

sowie Art und Umfang der Lehrveranstaltungen sowie der Prüfung sind abhängig vom konkreten didaktischen Charakter des jeweils gewählten Moduls und der jeweils einschlägigen (Fach-
)Prüfungsordnung bzw. dem Modulhandbuch zu entnehmen.  

„ 
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§ 2 
1Diese Änderungssatzung tritt zum 1. Oktober 2026 in Kraft. 2Sie gilt für alle Studierenden, die das 
Studium ab dem Wintersemester 2026/2027 aufnehmen werden. 3Das Angebot der Module nach 
der FPOSozialökonomik in der Fassung vom 22. November 2024 wird sukzessive abgebaut; spä-
testens im Sommersemester 2029 werden letztmals entsprechende Prüfungen angeboten. 4Studie-
rende, die die Module nicht in der im Studienverlaufsplan in der Fassung vom 22. November 2024 
dargestellten Reihenfolge absolvieren und/oder Wiederholungsprüfungen nicht unmittelbar fortlau-
fend ablegen, haben keinen Anspruch darauf, dass das entsprechende Modulangebot verlängert 
wird. 
 
 
 
 
 
 
Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Senats der FAU am 21. Januar 2026, und der Geneh-
migung durch den Präsidenten oder seiner Stellvertretung vom 13. Februar 2026 
Erlangen, den 13. Februar 2026 
FAU  
gez. 
 
 
Prof. Dr.-Ing. Joachim Hornegger, Präsident  
 
Diese Satzung wurde am 13. Februar 2026 digital auf der Internetseite 
https://www.fau.de/fau/rechtsgrundlagen/amtliche-bekanntmachungen/ amtlich veröf-fentlicht. Eine 
mit Genehmigungs- und Bekanntmachungsvermerk versehene Ausfertigung der Satzung wurde 
am 13. Februar 2026 in der im Referat L 1 der Zentralen Universitätsverwaltung, Halbmondstraße 
6-8, Zimmer Nr. 02.033 niedergelegt und liegt zur Einsicht während der Dienststunden bereit.  
Tag der Bekanntmachung ist daher der 13. Februar 2026 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


